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Sicherheit und Kriminalität im Wandel  

Kristin Weber & Frank Asbrock 

2.1 Einleitung: Wie objektiv ist die „objektive“  
Sicherheitslage? 

Die Kriminalität in Deutschland nimmt zu! – diese Aussage war in ver-
schiedenen Formulierungen und mit unterschiedlichen Dramatisie-
rungsgraden nach Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) 2022 in den Medien zu lesen und in der Politik sowie öffentli-
chen Debatten zu hören. Nach langen Jahren des allgemeinen Rück-
gangs der registrierten Kriminalität in vielen Bereichen, schon Jahre 
vor der Corona-Krise, kam es 2022 wieder zu einem Anstieg. Gewalt-
kriminalität, insbesondere Jugendgewalt, hatte deutlich zugenom-
men, aber im Bereich der Cyberkriminalität gab es eine Abnahme ge-
genüber dem Vorjahr. In der PKS sind nur die Straftaten abgebildet, 
die auch von der Polizei registriert werden, wodurch diese Statistik 
nur einen sehr kleinen Einblick in die Kriminalität erlaubt, wenn davon 
ausgegangen wird, dass es noch ein mehr oder weniger großes Dun-
kelfeld gibt.  

In diesem Kapitel wollen wir uns mit diesen objektiven Indikatoren 
der Sicherheitslage beschäftigen und einen Überblick über die Ent-
wicklung der letzten Jahre geben. Wir werden dazu sowohl Hellfeld- 
als auch Dunkelfelddaten heranziehen und auch auf Anzeigeverhalten 
und Aufklärungsquoten eingehen. Anschließend werden auf der 
Grundlage dieser unterschiedlichen empirischen Erfassungsmöglich-
keiten die Kriminalitätsentwicklung und aktuelle Kriminalitätsphäno-
mene herausgearbeitet. Dabei wird insbesondere auf politisch moti-
vierte Kriminalität (PMK)1, Jugendkriminalität, Sicherheit im öffentli-
chen Raum sowie Cyberkriminalität eingegangen. Zu jedem Bereich 

 
1  Unter politisch motivierter Kriminalität (PMK) werden unterschiedliche Kriminalitätsphäno-

mene zusammengefasst, die seitens der Polizeien als sog. Staatsschutzdelikte bezeichnet wer-
den. Dabei können Täter:innen eine politischen Motivation besitzen, müssen dieses aber nicht 
zwingend. Die Taten können z.B. links- oder rechtsextremistisch sowie islamistisch motiviert 
sein oder einem anderen radikalen Gedankengut beruhen und auch terroristische Formen in 
der Tatausübung annehmen. Grundsätzlich gilt ein Delikt als PMK, wenn Anhaltspunkte vorlie-

2 
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werden die Möglichkeiten und Grenzen objektiver Kriminalitätsindikatoren für die Prä-
ventionsarbeit diskutiert.  

Die Objektivität der objektiven Sicherheitslage ist eingeschränkt: Sie beruht darauf, wie 
aufmerksam die Bevölkerung und die Polizei/Justiz für Delikte sind. Wie wir diskutieren 
werden, führt mehr Aufmerksamkeit in der Regel zu einem Anstieg der objektiven Krimi-
nalität, ohne dass dies notwendigerweise eine tatsächliche Zunahme der Kriminalität ab-
bildet. Auch Dunkelfeldstudien, die hier relativierend herangezogen werden können, sind 
nicht vollständig objektiv, da ihre Ergebnisse von den Fragen, die gestellt werden und von 
der Offenheit der Befragten abhängen. So ist die Beschreibung der objektiven Sicherheits-
lage sehr komplex. Trotzdem spielt sie für die Präventionsarbeit eine wichtige Rolle, da 
sie Daten bereitstellt, die als Begründung für oder Erfolgsmaß von Präventionsmaßnah-
men herangezogen werden können. Inwiefern dies möglich ist und welche Rolle objektive 
Daten zur Kriminalität für die Prävention spielen kann, soll auch Thema dieses Kapitels 
sein.  

Wir möchten mit dieser Arbeit nicht nur einen Überblick über die objektive Sicherheits-
lage in ausgewählten Kriminalitätsbereichen bieten, sondern vor allem für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit diesen Daten sensibilisieren (Kersting & Erdmann, 2014). 
Eine aus unserer Sicht wichtige Aufgabe der Präventionsarbeit ist die Kommunikation von 
Daten zur objektiven Sicherheitslage. Unreflektierte oder interessengeleitete Kommuni-
kation kann zu einem Anstieg von Kriminalitätsfurcht und damit zusammenhängenden 
Einstellungen und Verhaltensweisen beitragen (Bolesta et al., 2023). 

Als sogenannte „‘objektive‘ Sicherheits- und Kriminalitätsindikatoren“ (Rüther, 2005, S.17) 
gelten polizeiliche Datengrundlagen, wie die PKS oder der Kriminalpolizeiliche Melde-
dienst (KPMD). Wenngleich sie die Darstellung des Hellfelds vereinfachen, so handelt es 
sich doch stets um Erfassungsmethoden, die nur bedingt „objektiv“ aussagekräftig sind. 
Die PKS ist vom Anzeigeverhalten und der Strafverfolgung der Polizeien (sog. Kontroll-
verhalten) bestimmt und auch abhängig (BMI o.J., b).  

Die Kriminalität, die nicht von der Polizei erfasst und somit nicht in die PKS aufgenommen 
wird, stellt das Dunkelfeld dar. Wie groß dieses Dunkelfeld und damit das tatsächliche 
Ausmaß der Kriminalität ist, kann nur annähernd geschätzt werden. Das Hellfeld leuchtet 
einen kleinen Bereich der Kriminalität aus, die Dunkelfeldforschung versucht, diesen Be-
reich zu vergrößern. Hier wird zwischen dem relativen und absoluten Dunkelfeld unter-
schieden (s. Abb. 1). Dunkelfeldstudien versuchen, häufig über Befragungen von Betroffe-
nen oder Täter:innen, einen Eindruck vom Ausmaß der Kriminalität über das Hellfeld hin-
aus zu erlangen (Huber & Pospisil, 2020) und betrachten damit das relative Dunkelfeld. 

 
gen, dass diese Taten „den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, der Er-
reichung oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Realisierung politi-
scher Entscheidungen richten, sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes richten (…), sich gegen eine Person 
wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, 
Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status richten (sog. Hasskriminalität)“ (BMI, o.J.a). 
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Auch die Dunkelfeldforschung ist davon abhängig, dass die Straftat registriert wurde – im 
Gegensatz zum Hellfeld aber nicht von der Polizei, sondern von den befragten Personen. 
Es kann verschiedene Gründe geben, dass auch in Dunkelfeldstudien Straftaten nicht be-
richtet werden, z.B. kann es Betroffenen unangenehm sein, darüber zu sprechen, Opfer 
einer Straftat geworden zu sein, Täter:innen können sozial erwünschtes Verhalten zeigen 
und ihre Taten nicht angeben, oder es kann auch sein, dass eine Straftat überhaupt nicht 
als solche erkannt wurde, z.B. im Zusammenhang mit einem Betrugsdelikt. Somit wird 
auch hier nur ein Ausschnitt der tatsächlichen Kriminalität erfasst, der auf den Erhebungs-
methoden, den Befragten und letztendlich den Interessen der Fragenden beruht (vgl. 
Kunz & Singelnstein, 2016). Außerhalb dessen, was durch Hellfelddaten und Dunkelfeld-
studien registriert wird, befindet sich das absolute Dunkelfeld, d.h., die nicht berichtete 
Kriminalität. Das Ausmaß des absoluten Dunkelfeldes kann nur aufgrund der registrierten 
Daten geschätzt werden. Das Dunkelfeld ist in verschiedenen Kriminalitätsbereichen un-
terschiedlich groß und auch die Anzahl an Studien zum Dunkelfeld unterschiedet sich. Wir 
werden an entsprechenden Stellen darauf eingehen. 

Abbildung 1: Darstellung des Hell- und Dunkelfelds zur Einordnung der PKS 

 
Anmerkung: In Anlehnung an BKA (o.J). 

Wie bereits erwähnt, werden in die PKS stets nur Straftaten aufgenommen, die der Polizei 
und den Staatsanwaltschaften bekannt geworden sind. Somit handelt es sich letztendlich 
um eine abgeschlossene Ausgangsstatistik. In Verbindung mit dem Anzeigeverhalten 
steht auch die Sensibilität der Gesellschaft gegenüber bestimmten Delikten (z.B. Gewalt-
delikten, Wohnungseinbruchsdiebstahl). Das bedeutet, besteht eine höhere Sensibilität, 
wird mehr angezeigt und dieses kann sich auch auf das Kontrollverhalten der Polizei und 
die Hellfelddaten auswirken, was im Umkehrschluss die Sensibilität gegenüber Kriminali-
tät erhöhen aber wiederum auch zu einer Verstärkung von polizeilichen Kontrollmaßnah-
men führen kann (Kersting & Erdmann, 2014). Gesetzesänderungen und -erweiterungen, 
gesellschaftliche Veränderungen und auch die Aufnahme neuer Straftatbestände, wie 
wenn neue Kriminalitätsphänomene entstehen (u.a. sog. Straftaten in Zusammenhang 
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mit der Coronapandemie oder sexuelle Belästigung2) führen grundsätzlich auch immer zu 
Veränderungen im Hellfeld (und Dunkelfeld) (Kersting & Erdmann, 2014) und sind zudem 
auch Ausdruck einer veränderten Aufmerksamkeit von Delikten. 

Abbildung 2: Darstellung der Wirkung von bestimmten Prozessen auf das Hellfeld 

 
Anmerkung: Nach Kersting & Erdmann (2014). Eigene Darstellung. 

Ein Bild der Realität der Kriminalität zeichnet die PKS also nicht, sie ist vielmehr ein Richt-
wert, der der Polizei u.a. dabei hilft, die Wirksamkeit und Maßnahmen der Kriminalitäts-
bekämpfung zu bewerten. Das Dunkelfeld bleibt von der PKS vollkommen unangetastet – 
die in Abb. 1 zu sehende Überschneidung von Hell- und relativem Dunkelfeld ergibt sich 
daher, dass auch Straftaten in Dunkelfeldstudien erfasst werden, die bereits im Hellfeld 
registriert sein können. Werden Straftaten nicht angezeigt, so verbleiben sie ausschließ-
lich im Dunkelfeld, da sie den Polizeien nicht bekannt werden und vergrößern somit das 
Dunkelfeld. Das Hellfeld ermöglicht so also nur eine ungenaue Schätzung der Kriminalität. 
Auch beeinflusst das Kontrollverhalten der Polizei die eigene Statistik: Finden mehr Kon-
trollen bezüglich eines Deliktes statt, so taucht dieses auch häufiger in der PKS auf, wie 
beispielsweise Betäubungsmitteldelikte (BtM). Dieser Deliktbereich verfügt ebenfalls 
über ein hohes Dunkelfeld, kontrolliert die Polizei vermehrt in diesem Bereich, so führt 
das im Umkehrschluss zur Entdeckung, Aufdeckung und vermehrten Registrierung, was 
dann die PKS-Zahlen für diesen Deliktbereich entsprechend vergrößert (Rüther, 2005). Die 
polizeiliche Verdachtsschöpfung kann durch eine Vielzahl von Aspekten, unter anderem 
politische Schwerpunktsetzungen, beeinflusst werden, die letztendlich auf die Hellfeld-
statistiken Einfluss nehmen. In diesem Zusammenhang wird z.B. auch die Rolle von Diskri-
minierung und Rassismus in der Ermittlungsarbeit diskutiert (Behr, 2017; Walburg, 2022). 

 
2  Im Zuge der #MeToo-Bewegung kam es zu einem Anstieg der Fallzahlen von sexueller Belästi-

gung durch Anzeigen von Betroffenen. Diese Bewegung entstand im Jahr 2017 in den USA im 
Nachgang des Skandals um den Regisseur Harvey Weinstein und richtete ihr Augenmerk auf 
die Aufdeckung von sexuellen Belästigungen und Übergriffen gegen Frauen, insbesondere in 
einem ungleich verteilten Machtgefälle (Ferber, 15.10.2022). 
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Zugleich muss an dieser Stelle auch bedacht werden, dass das Kontrollverhalten auch in 
einem Zusammenhang mit der politischen Schwerpunktsetzung steht, in dessen Rahmen 
festgehalten wird, wie die Polizeien auf die Kriminalitätsentwicklung reagieren und diese 
bekämpfen soll, z.B. Kfz-Kontrollen (Alkohol am Steuer) oder BtM-Kontrollen.  

Auch die Aufklärungsquote (AQ) ist von Einschränkungen in ihrer Aussagekraft betroffen. 
Sie zeigt zwar an, wie viele Taten von der Polizei aufgeklärt wurden (s. Abb. 3), d.h. ge-
nauer, wenn Personen den angezeigten Straftaten als Tatverdächtige zugeordnet werden 
können, doch gibt sie keine Aussage darüber, wie viele dieser Personen letztendlich an-
geklagt und verurteilt wurden (Die Kriminalpolizei, o.J.). 

Abbildung 3: Aufklärungsquote im Verlauf von 10 Jahren 

 
Anmerkung: Nach BKA (2013), BMI (2015a, 2017a, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Eigene Dar-

stellung auf Grundlage der PKS-Daten. 

Letzteres ist dann in den Statistiken der Justiz, v.a. der Strafverfolgungsstatistik, wieder-
zufinden. Ergebnisse aus der PKS und Strafverfolgungsstatistik sind aufgrund der fehlen-
den Verbindung von Individualdaten und der zeitlichen Differenz zwischen Aufnahme als 
Tatverdächtige:r in der PKS sowie der Dauer der realen Verurteilung, also den Erfassungs-
zeitpunkten sowie der Divergenz zwischen der polizeilichen Einstufung eines Deliktes und 
der Entscheidung des Gerichts beim Urteil, nicht miteinander vergleichbar (Kersting & 
Erdmann, 2014). Unter dieser Einschränkung werden sie aber gelegentlich, so auch im 
Periodischen Sicherheitsbericht des BKA (2021), genutzt. Eine vereinfachte Darstellung 
der Ausfilterungsprozesse über die PKS und Strafverfolgungsstatistik zeigt dort, dass von 
knapp 1.95 Mio. strafmündigen Tatverdächtigen in 2019 (PKS-Daten) ca. 28 % verurteilt 
und 5 % zu einer Freiheits-/Jugendstrafe verurteilt wurden (Strafverfolgungsstatistik). So 
relativiert auch die Strafverfolgungsstatistik den Aussagegehalt der PKS in Bezug auf das 
Ausmaß an Kriminalität.  

Die AQ behandelt also nur bekanntgewordene und angezeigte Straftaten, denen Tatver-
dächtige zugeordnet werden konnten. Die AQ spiegelt die Realität auch insofern nicht 
wider, dass ein und derselbe Fall, sollte er von mehreren Personen angezeigt werden je-
weils als eigenständiger neuer Fall behandelt und in die Statistik aufgenommen wird, dem 
u.U. mehrere andere oder auch die gleichen Tatverdächtigen zugeteilt werden. Dadurch 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aufklärungsquote in % 54,4 54,5 54,9 56,3 56,2 57,1 57,7 57,5 58,4 58,7 57,3

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Aufklärungsquote in %



24	 Expertisen zum Schwerpunktthema

Sicherheit und Kriminalität im Wandel 

24 

steigt natürlich auch die AQ an. Je nach Deliktart unterscheiden sich die AQ – handelt es 
sich um ein sog. Kontrolldelikt, so liegen die AQ deutlich höher als gegenüber Straftaten, 
die ein hohes Dunkelfeld (z.B. Wirtschaftskriminalität) besitzen und bei denen die Poli-
zeien auf Strafanzeigen/Meldungen von Büger:innen angewiesen sind (Die Kriminalpoli-
zei, o.J.). Körperverletzung verfügt beispielsweise, nach Aussage der Polizeien, über eine 
höhere AQ als Diebstahl (Die Kriminalpolizei, o.J.). Zusammengefasst bedeutet dieses: 
Eine hohe AQ spiegelt in diesem Sinne also nicht die Effektivität der Kriminalitätsbekämp-
fung wider, sondern verweist darauf, dass sich einige Straftaten besser aufklären lassen 
als andere, ohne dass dieses im Umkehrschluss Aussagen darüber zu lässt, dass die Krimi-
nalität in den Bereichen, die über eine hohe AQ verfügen, sinkt (Die Kriminalpolizei, o.J.). 

Der KPMD-PMK dient den Polizeien ferner intern als Erfassungsgrundlage und Werkzeug 
zur Beurteilung und Beobachtung des Phänomenfeldes der PMK, denn zur Darstellung ei-
ner komplexen Wirklichkeit dieses Phänomens (Mletzko, 2010; Feldmann et al., 2018). Es 
handelt sich (anders als die PKS) bei dem KPMD-PMK um eine Eingangsstatistik. Das be-
deutet, dass mit dem Bekanntwerden eines Falles, der in dieses Themenspektrum fällt, 
dieser sodann in die Statistik des Meldedienstes aufgenommen wird (Feldmann et al., 
2018,). Der KPMD-PMK wird sowohl von der Zivilgesellschaft als auch der Wissenschaft 
bezüglich des bestehenden Kategoriensystems3 kritisiert. Kritik erfährt er insbesondere 
dadurch, dass eine große Zahl an Gewalttaten nicht als politisch rechts anerkannt werden, 
obwohl die Umstände darauf hindeuten. Dies macht sich in einer Diskrepanz von Zahlen 
zu rechten Tötungsdelikten von staatlichen Behörden und von unabhängigen Organisati-
onen sowie Journalist:innen bemerkbar. Die Amadeu Antonio Stiftung4, Journalist:innen 
(Die Zeit/Tagesspiegel, 2020), Wissenschaftler:innen (u.a. Dierbach, 2016; Lang, 2014; 
Sandvoß, 2008; Singer, 2004) und Opferberatungsstellen (u.a. RAA Sachsen, 2023) kriti-
sieren die Diskrepanz zwischen offiziellen Zahlen und (noch nicht) anerkannten Fällen 
(sog. Alt-Fällen).5 

 
3  Der Themenfeldkatalog umfasst eine Vielzahl von Ober-und Unterthemen. Beispielsweise exis-

tieren für Hasskriminalität folgende Unterkategorien: antisemitisch, antiziganistisch, auslän-
derfeindlich, Behinderung, christenfeindlich, deutschfeindlich, frauenfeindlich, fremdenfeind-
lich, Geschlecht/Sexuelle Identität, geschlechtsbezogene Diversität, gesellschaftlicher Status, 
Hasskriminalität, islamfeindlich, männerfeindlich, Rassismus, sexuelle Orientierung, sonstige 
ethnische Zugehörigkeit, sonstige Religion (BMI, 2023b, S. 10). 

4  Die Zahlen basieren auf „Medienberichten, Monitoring für Opferberatungsstellen und Recher-
chearbeiten von Journalist[:innen] (…) sowie Gedenkinitiativen“ (Amadeu Antonio Stiftung, 
o.J.). 

5  Die Zeit & Der Tagesspiegel erläutern in der sog. „Jansen-Liste“, dass es im Zeitraum von 1990 
bis 2020 187 Todesopfern rechter Gewalt gegeben habe (Kleffner et al., 2020). Die Amadeu 
Antonio Stiftung beziffert für den gleichen Zeitraum 219 Tötungsdelikte, die im Zusammenhang 
mit rechter Gewalt stehen sowie 16 Verdachtsfälle (Amadeu Antonio Stiftung, o.J.). Offizielle 
Zahlen der Sicherheitsbehörden sprechen dagegen von 113 Fällen, die als PMK-Rechts einge-
stuft werden (Amadeu Antonio Stiftung, o.J.). Die RAA Sachsen fasst in einer Statistik zusam-
men, dass im Jahr 2022 205 Angriffe mit einer rechten Motivation in Sachsen zu verzeichnen 
gewesen sind. In 147 Fällen sei es Körperverletzung und in 45 Nötigung und Bedrohung gewe-
sen (RAA Sachsen, 2023). 



Expertisen zum Schwerpunktthema	 25 

Sicherheit und Kriminalität im Wandel 

25 

Ausschlaggebend für die Einordnung eines Deliktes seitens der Polizeien ist die politische 
Motivation der Täter:innen – der Definitionsrahmen der Tatmotivation ist jedoch laut 
Feldmann et al. (2018) zu eng und lässt vorgelagerte Motivation, die nicht unmittelbar 
tatauslösend sind, außer Acht (bspw. Täter:innendispositionen). Eine weitere Hürde bei 
der Einordnung einer Straftat als PMK-Delikt ist mitunter das fehlende Bekenntnis der Tä-
ter:innen, dass sie aus fremden-/gruppenfeindlicher Motivation heraus gehandelt haben 
sowie die „Erkennbarkeit von Motiven“ (Feldmann et al., 2018, S. 25). Zusätzlich erschwe-
rend kommt hinzu, dass sich die „Zugehörigkeit von Tatverdächtigen zu Organisationen, 
Gruppen und Szenen nicht immer zuverlässig quantifizieren“ (Mletzko, 2010, S. 11) lässt. 
Als Eingangsstatistik können mit Beginn der Ermittlungen und der Aufnahme eines Delik-
tes als PMK Informationslücken vorliegen. Mit Abgabe des Falles an die Staatsanwalt-
schaften, endet die Arbeit der Polizist:innen an dem Fall. Sollte die Justiz eine rechtsori-
entierte Motivation bei der Ausübung eines Deliktes festgestellt haben, so ist die Chance 
gering, dass dieser Fall seitens der Polizeien im KPMD-PMK korrigiert werde. Ausgeschlos-
sen ist dieses jedoch nicht, sofern die Polizeien seitens der Gerichte darüber informiert 
werden, was jedoch laut Wissenschaftler:innen recht selten passiere (z.B. Feldmann et al., 
2018; Holzberger, 2013). An dieser Stelle zeigen sich somit die Einschränkungen der ob-
jektiven Aussagekraft des KPMD-PMK. Insbesondere in einem Teilbereich der PMK, der 
Hass- oder Vorurteilskriminalität (oft werden diese Begriffe synonym verwendet) besteht 
zudem ein hohes Dunkelfeld: Betroffene von Vorurteilskriminalität melden seltener Vor-
fälle der Polizei und erstatten ebenso seltener Anzeige als Betroffene anderer Delikte, sei 
es beispielsweise aus Angst vor möglichen persönlichen Folgen (Scham u.a.) oder einem 
geringeren Vertrauen in Strafverfolgung und Justiz (Bender & Weber, 2023). Auch wenn 
die polizeilichen Hellfelddaten Einschränkungen und Grenzen aufweisen, so können sie 
dennoch bei der Bearbeitung kriminologischer Fragestellung weiterhelfen. 

2.2 Kriminalitätsentwicklung in ausgewählten Bereichen 
Im folgenden Abschnitt soll die polizeiliche Darstellung der objektiven Kriminalitätsent-
wicklung in den ausgewählten Bereichen der Allgemein-, Hass-, Jugend- und Cyberkrimi-
nalität näher erläutert werden. Ausgewählt wurden diese Bereiche, da sie oftmals die 
Grundlage (mitunter emotionaler/dramatischer) medialer Thematisierung darstellen und 
somit Einfluss auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nehmen können 
(siehe den Beitrag von Kemme, Bendler & Struck in diesem Band). 

2.2.1 Allgemeine Kriminalität 

Einen Überblick über die Entwicklung der Straftaten über einen Zeitraum von zehn Jahren 
(2012-2022) ermöglicht Abbildung 4. Grundsätzlich sind seit 2002 insgesamt sinkende Kri-
minalitätszahlen zu verzeichnen (s. Abb. 4). 
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Abbildung 4: Entwicklungen der Straftaten insgesamt 

 
Anmerkung: Nach BKA (2003), BMI (2013, 2015a, 2017a, 2018, 2023a). Eigene Darstellung. 

Auffällig sind wieder steigende Kriminalitätsraten in den Jahren 2014-2016, sowie ab 2022 
auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll: 2014 bis 2016 kam es durch Migra-
tionsdynamiken (u.a. Zuwanderungs- und Fluchtbewegungen aus Kriegs- und Krisenge-
bieten) zu einem Anstieg von registrierten Straftaten, die im Zusammenhang mit „auslän-
derrechtlichen Verstößen (z.B. unerlaubte Einreise und unerlaubter Aufenthalt)“ (BMI, 
2017a, S. 12) stehen. Im Jahr 2015 hielten sich circa 1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland 
auf, sodass die Polizeien entsprechend mit Straftaten und Verstößen von Personen, die 
innerhalb dieser Migrationsströme immigriert sind, auseinandersetzen und diese bearbei-
ten musste (BMI, 2016). Die Polizei spricht davon, dass sich der Anteil dieser Straftaten im 
Vergleich zu 2014 um 157,5 Prozent erhöht habe (BMI, 2016). Im Jahr 2016 ist es zu einer 
Verringerung der Migrationsströme nach Deutschland gekommen (280.000 Flüchtlinge) 
(BMI, 2017), dennoch ist die Fallzahl solcher Delikte, insbesondere durch den Straftatbe-
stand der unerlaubten Einreise, um 21,1% angestiegen. Gleichwohl ist der Anteil dieser 
Straftaten mit 7,7 % (2015: 6,4 %) an der Gesamtkriminalität jedoch recht klein (BMI, 
2016, 2017a). Mit Blick auf die Jahre 2014-2016 zeigt sich, dass die AQ in diesem Bereich 
hoch ist (s. Abb. 5). Abbildung 5 zeigt auf, dass Delikte, die im Zusammenhang mit Migra-
tion stehen, den auffälligsten Anteil von Veränderungen der Kriminalitätsraten in diesem 
Zeitraum darstellen. 

2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Erfasste Fälle 6.507 5.997 5.961 6.082 6.330 6.372 5.761 5.555 5.436 5.310 5.047 5.628
Aufgeklärte Fälle 3.425 3.259 3.249 3.336 3.564 3.584 3.290 3.206 3.124 3.100 2.963 3.226
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Abbildung 5: Entwicklung der erfassten Fälle, der Tatverdächtigen und der AQ bei Straftaten 
gegen das Aufenthalts-, Asyl und Freizügigkeitsgesetzes der Jahre 2014-2016. 

 
Anmerkung: Nach BMI (2015a, 2016, 2017a). Eigene Darstellung. 

Der Rückgang der registrierten Straftaten im Jahr 2020 ist auf die Auswirkungen der (in-
ter)nationalen Corona-Pandemie und diversen Lockdowns, u.a. auch mit Mobilitäts-, 
Reise- und Ausgangsbeschränkungen und damit einhergehende Veränderungen in Tat-
möglichkeiten und -gelegenheiten, in Zusammenhang zu bringen (Neubert et al., 2020). 
Während einerseits Rückgänge bei Straftaten, die in einem Bezug zum öffentlichen Leben 
stehen, wie beispielsweise Diebstahl (Diebstahl gesamt sowie Laden-, Taschen- und Woh-
nungseinbruchsdiebstahl), Raubstraftaten, Beförderungserschleichung zu verzeichnen 
sind (BMI, 2021) haben sich Straftaten, die in Verbindung mit dem Internet stehen (Cy-
bercrime, u.a. Verbreitung der Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche6), Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz, Angriff auf Vollstreckungsbe-
amte, häusliche Gewalt sowie sexueller Missbrauch von Kindern als Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, erhöht (BMI, 2021). Der Trend setzt sich auch in dem Folgejahr 2021 
fort, mit Ausnahme, dass es zu einem Rückgang von Delikten in Zusammenhang mit dem 
Infektionsschutzgesetz und Gewalt (u.a. Mord, Körperverletzung) gekommen ist (BMI, 
2022). Laut Aussage des BKA (2022a) wurden 2021 4,9 % weniger Straftaten gemeldet. 
Besonders stark zugenommen hat die Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 

 
6  In diesem Bereich ist es zu einem Anstieg von +87,8 % mit +23.467 Fällen gekommen. Begrün-

den lässt sich dieser Anstieg mit bekanntgewordenen und ermittelten Fällen aus den USA, die 
einen Bezug zu Deutschland haben sowie mit der Entwicklung im Bereich des Teilens dieser 
strafrechtlichen Inhalte, ohne das Wissen, dass es sich dabei um eine Straftat handelt, bei Kin-
dern und Jugendlichen über Chatprogramme und soziale Medien (u.a. WhatsApp). Durch die 
Verbreitung und den vermehrten Nutzen von Smartphone und dem Zugang zum Internet wird 
das Teilen solcher Inhalte zusätzlich erleichtert (BMI, 2022).  
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(108,8 %). Erklären lässt sich dies durch einen Anstieg im Hinweisaufkommen durch die 
Arbeit des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sowie des Be-
kanntwerdens eines Täternetzwerks in NRW und der damit in Verbindung stehenden Er-
mittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden (BKA, 2022a). 2022 kam es zu einer Trendum-
kehr bei den Straftaten, für die 2020 und 2021 ein Rückgang zu verzeichnen war, was sich 
zum Teil durch die Beendigung der Corona-Beschränkungen erklären lässt: Anstiege wa-
ren bei Raub- und Diebstahldelikten zu verzeichnen, ebenso bei Cybercrimestraftaten im 
Bereich des „Computerbetrugs mittels rechtswidriger unbarer Zahlungsmittel“ (BMI, 
2023a, S. 9), wie z.B. Kryptowährung, Paypal-und Kreditkartenbetrug. Rückgänge waren 
dagegen in anderen Cybercrimebereichen (Computerbetrug) festzustellen. Straftatbe-
stände, die die sexuelle und persönliche Freiheit betreffen (u.a. sexuelle Nötigung und 
Vergewaltigung) sind angestiegen. Straftaten gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz 
(+36,4 %) sowie Wirtschaftskriminalität (+80,6 %) haben sich im Vergleich zum Jahr 2021 
besonders stark erhöht (BMI, 2023a). 

2.2.2 Politisch motivierte Kriminalität und Hasskriminalität 

Straftaten, die dem Bereich der PMK zuzuordnen sind, werden seit 2001 im KPMD erfasst. 
In einem Themenfeldkatalog ist es möglich, die jeweiligen PMK-Straftaten unterschiedli-
chen Ober- und Unterkategorien7 und Phänomenbereichen (PMK-rechts, -links, - auslän-
dische oder religiöse Ideologie, sonstige/nicht zuzuordnen8) zuzuordnen (BMI, 2023a). 
Der KPMD dient den Polizeien als einheitliche statistische Grundlage zum Überblick, der 
Beobachtung, der Entwicklung sowie der Feststellung von Veränderungen in dem Phäno-
menbereich PMK (Church & Coester, 2021). Tabellarisch festgehalten werden im KPMD 
Informationen zu der Tat, den Täter:innen, den Opfern sowie die Verbreitung und Häufig-
keit des Deliktes, eingesetzte Tatmittel, die Schwere/Qualität der Straftat, ebenso wie (in-
ter-)nationale Bezüge und festgestellte extremistische Ausprägungen (BKA, 2020). Bei 
Straftaten, bei denen Täter:innen vorurteilsmotiviert (aufgrund der politischen Einstel-
lung, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, sexueller Orientie-
rung, Geschlecht/sexueller Identität, Weltanschauung, sozialen Status, physischer/psy-
chische Beeinträchtigung/Behinderung oder des äußeren Erscheinungsbildes einer Per-
son) handeln, spricht man von Hass- oder Vorurteilskriminalität (BMI & BMJV, 2023). 
Hasskriminalität ist ein Aspekt innerhalb der PMK. Die Taten des Nationalsozialistischen 
Untergrund (2000-2006), der Anschlag auf eine Synagoge in Halle (2019) und der Anschlag 
in Hanau (2020) sind Beispiele für Straftaten, die aus einer vorurteilsgeleiteten Motivation 
begangen worden sind (Bender & Weber, 2023). Wichtig zu wissen ist, dass es im Jahr 
2021 im Rahmen der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität zu einer 

 
7  In diesem Artikel wird ausschließlich auf Hasskriminalität als ein Aspekt des Themenfeldkatalo-

ges des KPMD-PMK eingegangen. Die Ober- und Unterkategorien werden in Fußnote 3 in die-
sem Beitrag bereits benannt. 

8  Dieses geschieht dann, wenn der Phänomenbereich nicht eindeutig zugeordnet werden kann. 
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Neufassung des § 241 StGB9 gekommen ist, welcher im April 2021 in Kraft getreten ist. 
Durch diese Neufassung ist es zu einer Ausweitung des Begriffes der Bedrohung als Straf-
tat ebenso wie einer Strafverschärfung (im öffentlichen Raum sowie im Internet) gekom-
men, die sich nun nicht mehr gegen eine Person, sondern auch die Bedrohung der „sexu-
elle[n] Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder 
gegen eine Sache“ (BMI, 2022, S. 17) richtet. Diese Änderung hat sich auch auf die statis-
tische Erfassung des Straftatbestandes der Bedrohung in der PKS ausgewirkt, sodass es zu 
einer Erhöhung in diesem Deliktsfeld gekommen ist. Im Jahr 2021 hat es 129.682 re-
gistrierte Straftaten gegeben, 2022 hat es hier einen Anstieg um 28,1 % (166.065 Strafta-
ten) gegeben (BMI, 2022). 

Abbildung 6: Entwicklung des Gesamtstraftataufkommens im Phänomenbereich PMK in den 
Jahren 2013-2022 

 
Anmerkung: Nach BMI (2023a). Eigene Darstellung. 

Mit Blick auf die Entwicklung von Straftaten, die dem Bereich PMK zugeordnet werden 
können zeigt sich im Verlauf von zehn Jahren folgendes: Von 2013 bis 2015 ist ein Anstieg 
von PMK-gesamt zu verzeichnen (s. Abb. 6). Zurückführen lässt sich dieser Anstieg auf 
Flucht- und Migrationsdynamiken im Rahmen des Syrien-Krieges (u.a.) sowie Straftaten, 

 
9  1) Wer einen Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person 

gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unver-
sehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Wer einen Menschen mit 
der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens 
bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (3) Ebenso 
wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung 
eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. (4) 
Wird die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 
3) begangen, ist in den Fällen des Absatzes 1 auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf 
Geldstrafe und in den Fällen der Absätze 2 und 3 auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder auf 
Geldstrafe zu erkennen. (5) Die für die angedrohte Tat geltenden Vorschriften über den Straf-
antrag sind entsprechend anzuwenden. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PKM Gesamt 31645 32700 38981 41549 39505 36062 41177 44692 55048 58916
PMK Rechts 17042 17020 22960 23555 20520 20431 22342 23604 21964 23493
PMK Links 8673 8113 9605 9389 9752 7961 9849 10971 10113 6976
PMK nicht zuzuordnen 5056 5018 4391 5233 6514 4597 6664 8624 21339 24080
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die sich aus einer politischem Motivation heraus gegen Migrant:innen und Kriegsflücht-
linge gerichtet haben. 

Die Anzahl der PMK-Straftaten, die in Verbindung mit der Pandemie stehen, ist im Jahr 
2021 um 158,3 % gestiegen, was 9.201 registrierten Straftaten entspricht – 1.071 davon 
sind Gewaltstraftaten gewesen (Zunahme um 124,1 % zum Vorjahr) (BKA, 2022a). Dieser 
Anstieg kann auf politische Entscheidungen und die Auswirkungen der Pandemie auf das 
öffentliche Leben sowie Protest- und Demonstrationsgeschehen zurückgeführt werden. 
Insbesondere Proteste und Demonstrationen gegen Infektionsschutzmaßnahmen seien 
mit erhöhtem Aggressionspotenzial ausgeführt worden, was sich in dieser alarmierenden 
Zunahme der PMK-Straftaten widerspiegelt (BKA, 2022a). Als besonders herausfordernd 
hat sich das Rekrutierungs-, Gewalt- und Mobilisierungspotenzial aus der staatskritischen- 
und feindlichen Szene der sog. Querdenker und Eskalationsdynamiken im Zusammenhang 
mit Gegenprotesten für die Polizeien herausgestellt. Auch ist es vermehrt zu Drohungen 
gegen Amtsträger und öffentlichkeitswirksamen Personen (u.a. Politiker:innen auf Bun-
des- und Kommunalebene) gekommen, die in Verbindung zum Thema der Pandemie ste-
hen (BKA, 2022a). 

Mit dem Blick auf das Gesamtstraftatvorkommen ist zu sehen, dass es von 2016 bis 2018 
zu einer Verringerung der Straftaten im Bereich PMK-gesamt gekommen ist. Diese Zahlen 
stiegen ab 2019 jedoch wieder an (s. Abb. 6). Grundsätzlich zeigt die Entwicklung in den 
einzelnen Phänomenbereichen, dass PMK-rechts-Delikte stets höher liegen als PMK-links-
Delikte. Auffällig ist im Jahr 2021 der exorbitante Anstieg von Delikten, die man nicht ein-
deutig einem Phänomenbereich zuordnen kann (PMK-nicht zuzuordnen; gelber Balken in 
Abb. 6), welcher sich im Jahr 2022 auf einem bisherigen Höchststand befindet. Viele die-
ser Straftaten sind im Rahmen von Corona-Protesten, unter die sich auch Mitglieder der 
rechten Szene gemischt haben oder diese sogar auch mobilisiert haben, festgestellt wor-
den. Dennoch ist eine Zuordnung mitunter schwierig, da viele verschiedene Gruppen, Sze-
nen und Milieus beteiligt waren (Mediendienst Integration, 2022). Im Zuge der Verände-
rungen in den Phänomenbereichen (insbesondere auch Spillover-Effekte zwischen den 
Phänomenbereichen) u.a. auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie 
Dynamiken im Bereich Reichsbürger:innen und Selbstverwalter:innen, hat das Bundesamt 
für Verfassungsschutz mit der Aufnahme des der Verfassungsschutzrelevanten Delegiti-
mierung des Staates10 als Beobachtungsobjekt reagiert. 

Besonders im Zusammenhang mit der Pandemie zeigen sich in den verschiedenen Phäno-
menbereichen eine Zunahme von Fallzahlen (BKA, 2022a): 2020 wurden 777 PMK-rechts 
Delikte registriert, während sich die Zahl im Folgejahr 2021 auf 1.329 Straftaten erhöht 
hat. Den Großteil machen hier Volksverhetzung (441), Propaganda- (372) und Beleidi-
gungsdelikte (181) aus. 708 PMK-links Straftaten wurden in Bezug auf das Pandemiege-
schehen im Jahr 2021 registriert, darunter Sachbeschädigung (181), Delikte, die im Zu-
sammenhang mit dem Versammlungsgesetz stehen (149), Gewaltstraftaten (146) und Be-

 
10  Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) rechnet circa 1400 Personen diesem neuen Bereich 

zu. 280 Personen sind gewaltorientiert (BfV, o.J.). 
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leidigung (120). Besonders häufig ist es im Rahmen von Demonstrationen- und Protest-
veranstaltungen zu gewalttätigen Ausschreitungen mit Akteur:innen der Querden-
kerszene und anderen Teilnehmenden in Bezug auf die bestehenden Corona- und Infekti-
onsschutzmaßnahmen gekommen. 2021 zählten im Bereich „nicht zuzuordnen“ die fol-
genden Covid19-bezogene Delikte hinein: Beleidigung, Sachbeschädigung, Verstöße ge-
gen das Versammlungsgesetz, Gewalt- und Widerstandsdelikte, Körperverletzung und 
Landfriedensbruch. 

Als eine Einschränkung der Hellfelddaten während der Pandemiejahre sollte erwähnt 
werden, dass grundsätzlich mehr Straftaten während dieser Zeit geschehen sind, sie aber 
nicht entdeckt, angezeigt und aufgedeckt worden sind. Die Pandemie kann das Dunkelfeld 
in bestimmten Bereichen also durchaus auch vergrößert haben (BKA, 2022a). 

Abbildung 7: Entwicklung von Hasskriminalität gesamt, Hasskriminalität Gewalt und fremden-
feindlichen Straftaten in den Jahren 2013-2022 

 
Anmerkung: Nach BMI (2023b). Eigene Darstellung. 

Im spezifischen Bereich der Hasskriminalität und bei Straftaten mit fremdenfeindlicher 
Motivation zeigen sich im Hellfeld folgende Entwicklungen für den Zeitraum von 2013 bis 
2022 (s. Abb. 7): Laut BMI (2015b) haben Straftaten, die vorurteilsmotiviert sind, in be-
sonderem Maße zugenommen, sodass das BMI von einem Höchststand spricht, der 2015 
und auch im Folgejahr erreicht wird (BMI, 2017b; BMI & BKA, 2023). Sowohl im Bereich 
der Hasskriminalität (+77 %) als auch bei der Unterkategorie der fremdenfeindlichen 
Straftaten (+116,2 %) habe es einen Anstieg gegeben. Von besonderer Bedeutung für 
diese Veränderungen sind u.a. Hasspostings/Hate speech im digitalen Raum gewesen 
(BMI 2015b). 2017 sinken die Zahlen beider Deliktbereiche wieder, nur um ab 2018 kon-
stant anzusteigen. 2022 wurden 11.520 vorurteilsmotivierte Straftaten dem Deliktbereich 
der Hasskriminalität zugeordnet und 10.038 fremdenfeindliche Straftaten registriert. 
83,76 % wurden als PMK-rechts eingeordnet (BMI, 2023a). Einfluss auf die Entwicklung in 
dem Jahr 2022 haben in besonderem Maße Aspekte wie Auswirkungen der Corona-Pan-
demie (Protest/Demonstrationsgeschehen, Angriffe gegenüber Amts-/Mandatsträgern, 
Angriffe gegen das „Gesundheitswesen, gegen den Staat, seine Einrichtungen und Sym-
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Hasskriminalität Gewalt 608 707 1151 1467 985 1078 995 1014 1069 1421
Fremdenfeindliche Straftaten 3248 3945 8529 8983 6434 7701 7909 9420 9236 10038
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bole“ (BMI & BKA, 2023, S. 3)), des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft (u.a. Versorgungsengpass) und Fluchtbewegungen aus Kriegsgebieten, genom-
men (BMI & BKA, 2023). Im Jahr 2022 befanden sich die PMK-Zahlen auf einem neuen 
Höchststand mit insgesamt 58.916 Fällen, davon 11.520 Fälle im Bereich Hasskriminalität 
und 10.038 Fälle fremdenfeindlicher Straftaten (s. Abb. 7). Auch der Bereich Hasskrimina-
lität Gewalt befindet sich auf einem ähnlich hohen Niveau, wie im Jahr 2016 (s. Abb. 7). 

Wie bereits erwähnt, trifft Vorurteilskriminalität zumeist Personen und Personengrup-
pen, denen die Täter:innen augenscheinliche oder vermeintliche Merkmale (z.B. Ethnie 
u.a.) zuordnen. Dabei können Betroffene direkt oder auch indirekt Opfer dieser Straftaten 
werden. Direkt, wenn sie durch die Straftat Opfer geworden sind und indirekt, wenn sie 
sich zu einer Gruppe zählen, gegen die eine Straftat verübt wurde (LGBTIQ, People of Co-
lor, Personen mit Migrationshintergrund u.a.) oder weil sie Personen kennen, die Opfer 
geworden sind (Bender & Weber, 2023). Betroffene von solchen Delikten leiden mitunter 
vielschichtig und stark unter den Viktimisierungserfahrungen, wie Ergebnisse der Dunkel-
feldforschung (Church & Coester, 2021; Groß et al, 2018) belegen. Opfer dieser Straftaten 
weisen eine höhere Angst auf, erneut Opfer zu werden (Kriminalitätsfurcht) und reagieren 
entsprechend mit unterschiedlichen Schutz- und Vermeidungsverhalten (z.B. bei Dunkel-
heit zuhause bleiben) (Bodinger-DeUriarte & Sancho, 1992; Church & Coester, 2021; Groß 
et al., 2018). Die Opfer leiden sowohl psychisch (Traumata, Depressionen u.a.) als auch 
physisch (Folgen von Körperverletzung u.a.) unter der Opferwerdung und können ihr Ver-
trauen in die Sicherheitsinstanzen verlieren (Bielejewski et al., 2022) oder sich gänzlich 
aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, was mit der Einschränkung oder gar dem Ver-
lust der Lebensqualität einhergeht (Bolesta & Führer, 2022).11 

Bisher liegt nur wenig Forschung vor, die sich explizit mit dem Dunkelfeld von Vorurteils-
kriminalität und auch den Folgen dieser für die Opfer beschäftigt (u.a. Bender & Weber12, 
2023; Church & Coester, 2021; Dreißigacker, 2018; Groß et al. 2018; Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), 2020). Bender und Weber (2023) zeigen anhand der 
dritten Welle einer deutschlandweiten Längsschnittbefragung mit 1.925 Personen, dass 
Personen mit Migrationshintergrund 2,5–mal häufiger Opfer vorurteilsmotivierter Gewalt 
werden als andere und dass Opfer diese Straftaten seltener der Polizei meldeten und zur 
Anzeige gebracht haben, als Opfer anderer Straftaten (z.B. Raub, Körperverletzung u.a.). 
Zusätzlich weisen sie weniger Vertrauen in die Polizei und Justiz auf als Personen ohne 
Viktimisierungserfahrungen. Bei Opfern mit Migrationshintergrund konnte zudem ein 
stärkerer Zusammenhang zwischen Kriminalitätsfurcht und Viktimisierung festgestellt 
werden. 

Die Ergebnisse des Viktimisierungssurvey 2017 verweisen darauf, dass 1,5 % der Einwoh-
ner:innen in Deutschland (ab 16 Jahren) aufgrund ihres sozialen Status, ihrer Herkunft 
oder ihrer Geschlechtsidentität Opfer vorurteilsmotivierter Körperverletzung geworden 

 
11  Für mehr Informationen zu den Viktimisierungsfolgen s. u.a. Bender & Weber, 2023. 

12  Am Zentrum für Kriminologische Forschung Sachsen e. V. ist im Jahr 2023 ein Forschungspro-
jekt zu Vorurteilskriminalität, Viktimisierungsprozessen und der polizeilichen Erfassung von 
PMK gestartet. 
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sind. 0,6 % der Personen sind aufgrund des Alters, ihrer Herkunft oder ihrer Geschlechte-
ridentität Opfer von vorurteilsmotiviertem Raub geworden (Church & Coester, 2021). Per-
sonen mit Migrationshintergrund sind u.a. wegen ihres jüngeren Lebensalters sowie des 
Aspektes, dass sie vermehrt im städtischen Raum leben, einem höheren Viktimisierungs-
risiko ausgesetzt als ältere Personen. Menschen, die bereits Opfer einer vorurteilsmoti-
vierten Straftat geworden sind, weisen im Gegensatz zu Personen, die Opfer einer Straftat 
ohne Vorurteilsbezug geworden sind, eine stärker ausgeprägte Kriminalitätsfurcht auf. 
Ebenso zeigt sich bei diesen Personen ein geringeres Vertrauen in politische und staatli-
che Institutionen, wie Polizei und Justiz (Church & Coester, 2021). 

Die Forschung des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen (2020) zeigte u.a., dass so-
wohl Personen mit Migrationshintergrund als auch Personen mit nicht heterosexueller 
Identität eine höhere Kriminalitätsfurcht aufweisen. Die Anzeigequote bei Vorurteilskri-
minalität fällt auch in dieser Studie gering aus und erreicht Werte von 0,1 % bzw. 2,4 %. 
Eine Dunkelfeldstudie der Landeskriminalämter Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
fokussierte sich auf Aspekte, wie Anzeigeverhalten, Vertrauen in Polizeien, Folgen der Op-
fererfahrung sowie Kriminalitätsfurcht in Bezug auf Vorurteilskriminalität (Dreißigacker, 
2018; Groß et al. 2018, Landeskriminalamt Niedersachsen, 2018). Hier zeigte sich, dass 
Täter:innen ihre Opfer aufgrund ihres Aussehens, sozialen Status oder der sexuellen Iden-
tität ausgewählt haben. Bei Personen, die über einen Migrationshintergrund verfügen, 
spielte sowohl ihre Hautfarbe als auch ihre Religion eine Rolle bei der Opferwerdung. Die 
Forscher:innen stellen heraus, dass Opfer von Vorurteilskriminalität sowohl unter der Tat 
als auch unter deren Folgen leiden würden, insbesondere dann, wenn sie wegen eines 
körperlichen Merkmals (z.B. Behinderung, zugeschriebene Ethnie) Opfer geworden sind. 
Das Verhalten von unbeteiligten Dritten, die eine Tat beobachtet hatten, erwies sich wie 
folgt: Der Großteil von Zeug:innen setzten sich auf unterschiedlichen Arten (verbal, Hilfe 
holen oder in anderer Weise ) für das Opfer ein. Doch auch besorgniserregendes Verhal-
ten wurde festgestellt; dieses betrifft sowohl das Wegsehenvon Zeug:innen des Angriffs 
als auch Solidarisierungsprozesse unbeteiligter Dritter, die eher Täter:innen unterstützt 
hätten, denn dem Opfer zu helfen und in geringem Maße abfällige Äußerungen und Ber-
merkungen gegenüber den Opfern (Dreißigacker, 2018). 

Prävention 

Aus der gerade beschriebene objektive Sicherheitslage in Bezug auf PMK und Hasskrimi-
nalität ergeben sich für die Prävention vor allem, dass das Ausmaß von Hasskriminalität 
als Hinweis für die dringende Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen genommen 
werden muss. Diese Maßnahmen müssen flächendeckend bereits weit vor der Entste-
hung von kriminellem Verhalten ansetzen, z.B. Demokratiebildung und Konzepte, die Al-
ternativen zu menschenfeindlichen Ideologien und Vorurteilen aufzeigen. Auch Maßnah-
men, die das Vertrauen in Polizei und Justiz (wieder-)herstellen, sollten Teil der Präven-
tion sein, da dieses Vertrauen die Bereitschaft zur Anzeige von Hasskriminalität erhöht. 
Wie der Viktimisierungssurvey 2020 des BKA (Birkel et al., 2022) zeigt, ist die Anzeigebe-
reitschaft für vorurteilsgeleitete Gewalt sehr gering (6,4 % für Körperverletzungen auf-
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grund der Hautfarbe, 7,2 % für Körperverletzung aufgrund der Herkunft).13 Erhöhtes Ver-
trauen in die Institutionen Polizei und Justiz kann diese Anzeigebereitschaft positiv beein-
flussen (vgl. dazu auch Bender & Weber, 2023). Dazu gehören auch niedrigschwellige 
Möglichkeiten, Anzeige zu erstatten, ohne nochmalige Diskriminierungserfahrungen erle-
ben zu müssen. So ergibt sich, dass Prävention bei (potenziellen) Täter:innen und auch 
bei Opfern ansetzen muss. 

2.2.3 Jugendkriminalität 

Als im April 2023 die PKS 2022 vorgestellt wurde, ging vor allem eine Meldung durch die 
Medien: Die Zunahme der Jugendgewalt (ZDF heute, 2023a). Der Eindruck einer Zunahme 
wurde weiterhin durch spektakuläre Fälle, wie die Tötung einer 12-Jährigen durch Gleich-
altrige (ZDF heute, 2023b), verstärkt sowie durch die Einführung von polizeilichen Sonder-
kommissionen zur Ermittlung gegen Jugendgewalt, beispielsweise in Dresden (MDR, 
2023), bestätigt. Die PKS zeigt für 2022 tatsächlich eine Zunahme der Gewalt an, die von 
14- bis 17-jährigen Personen ausübt wurde. Von 2021 (20.526 Tatverdächtige) auf 2022 
(26.441 Tatverdächtige) stieg die Zahl der ermittelten tatverdächtigen Personen an, 
ebenso gab es gegenüber der Vor-Corona-Zeit eine Zunahme (2019: 23.619 Tatverdäch-
tige). Auch für Kinder unter 14 Jahren gab es eine Zunahme der Tatverdächtigen (Grüne 
et al., 2023). Wichtig ist aber ebenso zu vermerkten, dass nur eine Minderheit aller Kinder 
und Jugendlichen Straftaten begehen und die meisten dieser Kinder und Jugendlichen 
schnell wieder von den Straftaten lassen. Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur in über 
Tatverdächtigenbelastungsziffern abgebildete Altersverläufe in der PKS, die einen relativ 
hohen Anteil von jugendlichen Straftäter:innen an der Gesamtzahl der Jugendlichen zei-
gen, aber geringere Anteile von Straftäter:innen in der erwachsenen Bevölkerung, son-
dern auch in Dunkelfeldstudien, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hin zu 
Erwachsenen abbilden (Boers & Reinecke, 2019). Auch über die Jugendgewalt hinaus hat 
die Jugendkriminalität von 2021 auf 2022 zugenommen (s. Abb. 8). In der Abbildung ist 
aber auch zu sehen, dass die offiziell erfasste Jugendkriminalität (über die erfassten Tat-
verdächtigen) in den letzten 13 Jahren trotz einiger Schwankungen abgenommen hat.14 

 
13  Aufgrund der relativ geringen Fallzahlen sind diese Schätzungen im Viktimisierungssurvey mit 

einer gewissen Unsicherheit behaftet, die bei der Interpretation berücksichtigt werden sollte 
(s. Birkel et al., 2022). 

14  Für die Abbildung des zeitlichen Verlaufs wäre die Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ), die 
die erfassten Täter:innen an der Anzahl der Personen in dieser Bevölkerungsgruppe relativiert, 
am besten geeignet, da so Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur berücksichtigt werden. 
Die TVBZ kann aber nur für deutsche Personengruppen erstellt werden, da für nichtdeutsche 
Gruppen die Bezugsgrößen fehlen. Aus diesem Grund wird hier auf die absolute Zahl der Tat-
verdächtigen zurückgegriffen.  
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Abbildung 8: Polizeilich erfasste tatverdächtige Jugendliche in Deutschland 2009 bis 2022 

 
Anmerkung: Nach BKA (2023b). Eigene Darstellung.15 

Ein differenzierterer Blick auf die Jugendkriminalität zeigt, dass es sich bei den meisten 
Straftaten dieser Altersgruppe um Bagatelldelikte handelt (z.B. einfacher Ladendiebstahl) 
und dass Mord und Totschlag, Raub und Vergewaltigung relativ selten vorkommen. 

Der aktuellen Zunahme der Jugendkriminalität in der PKS steht längerfristig eine deutliche 
Abnahme gegenüber. So liegen die aktuellen Zahlen der Tatverdächtigen über alle Straf-
taten von Jugendlichen für 2022 zwar um 22,1 % höher als 2021 (Anstieg von 154.889 auf 
189.149 Tatverdächtige), aber noch deutlich unter der 277.447 Tatverdächtigen im Jahr 
2007 (Baier, 2023). Auch unter Berücksichtigung des Rückgangs der Bevölkerungszahlen 
unter den Jugendlichen ist der Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen 2022 (6,28 %) ge-
ringer als 2007 (7,61 %). 

Die in der PKS dargestellten Entwicklungen werden durch Dunkelfeldstudien des Krimino-
logischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) bestätigt. Dabei wurden 2013, 2015, 
2017, 2019 und 2022 eine jeweils repräsentative Stichprobe niedersächsischer Schüler:in-
nen der 9. Jahrgangsstufe befragt. Baier et al. (2021) berichten auf Basis dieser Daten, 
dass von 2015 auf 2019 die Kriminalität unter Jugendlichen bei Ladendiebstahl, Sachbe-
schädigung sowie Körperverletzung und Raub zugenommen habe. In dem aktuellen Nie-
dersachsensurvey von 2022 zeigt sich eine Zunahme der Ladendiebstähle gegenüber 
2019, was die Zahlen der PKS bestätigt und auf eine tatsächliche Zunahme hindeutet 
(Dreißigacker et al., 2023). Im Gegensatz zur PKS konnte aber keine Zunahme von Sach-
beschädigungen und Raubüberfällen festgestellt werden, bei den Körperverletzungen gab 

 
15  Im Jahr 2009 wurde auf Bundesebene die „echte“ Tatverdächtigenzählung eingeführt. Das be-

deutet, dass eine Person, die in mehreren Bundesländern registriert wurde, in den Tatverdäch-
tigenzahlen der PKS nur als ein:e Tatverdächtige:r ausgewiesen wird. Die Umstellung auf diese 
Zählweise erlaubt keinen Vergleich der Tatverdächtigenzahlen mit den Jahren vor 2009 (BKA, 
2023c). 
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es im Niedersachsensurvey sogar einen Rückgang gegenüber 2019. Ob dies auf die man-
gelnde Gelegenheitsstruktur durch die Pandemie-Einschränkungen zurückzuführen ist, 
die sich in der PKS bereits im Jahr 2021 zeigten oder ob hier tatsächlich ein Unterschied 
zwischen Hell- und Dunkelfeld vorliegt, muss sich in zukünftigen Studien zeigen. 

Prävention 

Aus den berichteten Daten im Hell- und Dunkelfeld ergibt sich, dass trotz relativ geringer 
absoluter Zahlen und des in der Kriminologie lange bekannten Rückgangs kriminellen Ver-
haltens mit zunehmendem Alter, die Jugendkriminalität ein für die Präventionsarbeit 
zentrales Thema bleibt. Gewalterfahrungen in der Familie sowie ein Mangel elterlicher 
Zuwendung sind wichtige Risikofaktoren für Jugendgewalt (Baier et al., 2013; Mößle & 
Mößle, 2022). Die Expertisen des Deutschen Präventionstags 2022 zu Kindern im Fokus 
der Prävention stellen heraus, dass breite Maßnahmen der Primär- oder Universalpräven-
tion, die bereits eine gelingende Entwicklung von Kindern einschließen können und auf 
die Reduktion von Risikofaktoren und die Förderung von Schutzfaktoren in der kindlichen 
Entwicklung abzielen, wichtige Elemente der Kriminalprävention sind (Marks et al., 2022). 
Neben der Familie ist eine flächendeckende Kriminalitäts- und Gewaltprävention in der 
Schule zentral, durch Anti-Mobbing oder Anti-Aggressions-Programme, ebenso wie die 
frühe Vermittlung sozialer Kompetenzen. 

Auch für diejenigen, die bereits kriminell geworden sind, sollten Rückfallpräventionsmaß-
nahmen umgesetzt werden, wozu auch die effiziente und unkomplizierte Zusammenar-
beit von Polizei, Justiz und Jugendhilfe im Strafverfahren gehört, wie sie beispielsweise 
durch die Einrichtung von Häusern des Jugendrechts angestrebt wird. Für diese Einrich-
tungen lassen sich zwar positive Aspekte beschreiben (Dessecker & Schäfer, 2023), aktu-
elle Studien zeigen aber, dass diese Einrichtungen noch großen Verbesserungsbedarf ha-
ben (Bender et al., 2023; Lohrmann & Schaerff, 2021). 

2.2.4 (Un-)Sicherheit im öffentlichen Raum 

Der öffentliche Raum ist gekennzeichnet von gesellschaftlicher Diversität und räumlicher 
Mobilität z.B. durch Tourismus, Durchgangsverkehr, Pendler u.a. Er bietet jedoch auch 
Räume, Möglichkeiten und (günstigen) Gelegenheiten für Kriminalität. Die Polizeien spre-
chen von städtischen Gebieten, die vermehrt von Kriminalität betroffen sind als sog. ‚ge-
fährliche Orte‘16. Per Definition ist darunter ein Ort zu verstehen, an dem „anzunehmen 
[ist] dass [sich] dort regelmäßig Personen [zu] Straftaten17 verabreden, vorbereiten oder 
verüben, sich unter Verstoß gegen Aufenthaltsanordnungen oder Kontaktverbote treffen 
(…) sich dort Straftäter verbergen; [oder der] Prostitution“ (Landtag Sachsen, 2020; Poli-
zeigesetz des Freistaat Sachsen, 2019, Sächs. Polizeigesetz §§19, 23, 24, 35) nachgegan-
gen wird. Polizist:innen besitzen an Orten, die als ‚gefährlich‘ klassifiziert werden, erwei-
terte Kontroll- und Eingriffsrechte, um (pro)aktiv, präventiv und durch verstärkte Präsenz 

 
16  In der Forschung wird hier u.a. auch von sog. Hot-Spots gesprochen, u.a. Sherman et al., 1989, 

Daschmann & Herder, 2022. 

17  Beispielsweise: Drogenhandel, Drogenkonsum, Prostitution. 
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vor Ort Kriminalität bekämpfen zu können sowie das Sicherheitsgefühl der Bürger:innen 
zu verbessern (Keller & Leifker, 2017). Doch wie gefährlich oder belastet sind diese sog. 
‚gefährlichen Orte‘ eigentlich? Dieses lässt sich anhand der PKS, Lagebilder und der Klas-
sifizierung dieser Orte durch die Polizeien rekonstruieren. Die Klassifizierung von sog. ‚ge-
fährlichen Orten‘ erweist sich in der Praxis als von den vor Ort tätigen Beamt:innen durch 
Erfahrungswissen und Bauchgefühl, Statistiken über die Häufigkeit von Einsätzen und 
Straftaten sowie die PKS ausgewählt. Die Polizei greift hierbei auch auf Kriminologische 
Regionalanalysen (KRA18) auf Basis der PKS zurück. Dadurch wird es möglich, die regionale 
Verteilung und Entwicklung der Kriminalität zu betrachten, aber auch die Kriminalitäts-
prävention weiter voranzutreiben. Um zum Beispiel die kommunale Kriminalprävention 
zu verbessern, muss jedoch vorher bekannt sein, wie die Kriminalitäts- und Sicherheits-
lage in der Region oder der Stadt ist, um dann entsprechend präventiv oder repressiv 
agieren zu können (Dreher et al., 2005; Daschmann & Herden, 2022). Jedes Bundesland 
verfügt über Gebiete, die im besonderen Sinne von Kriminalität belastet sind, dabei han-
delt es sich hauptsächlich um innenstädtische Bereiche, an denen Beamt:innen vermehrt 
Straftaten feststellen. In Bezug auf Bundesländer, die stärker von Kriminalität belastet 
sind, zeigt sich für das Jahr 2022 das folgende Ranking: Berlin, Bremen, Hamburg, Sach-
sen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Niedersachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-
Württemberg und Bayern (s. Abb. 9). Die Polizei bezieht sich diesbezüglich auf die Häufig-
keitszahl19, die als „Indikator für die durch Kriminalität verursachte Gefährdung“ (BKA, 
2023a) angesehen wird. 

Abbildung 9: Häufigkeitszahl von Straftaten (Straftaten pro 100.000 Einwohner:innen) für das 
Jahr 2022 

 
Anmerkung: Nach BKA (2023a). 

 
18  Zur Entstehungsgeschichte der KRA siehe: Rüther, 2005. 

19  Straftaten pro 100.000 Einwohner:innen (BMI, 2023a).  

B HB HH SA NRW SH SL BB MVP S NIE THÜ RLP HE BW BAY
2022 14.13 11.78 11.39 8.226 7.624 7.570 6.936 6.707 6.614 6.612 6.528 6.445 5.888 5.855 4.944 4.698

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000



38	 Expertisen zum Schwerpunktthema

Sicherheit und Kriminalität im Wandel 

38 

Mit Blick über die Straftaten in der Bundesrepublik Deutschland aufgeteilt nach Bundes-
land (s. Abb. 10) zeigt sich sowohl ein Gefälle von Nord nach Süd als auch vermehrte Kri-
minalität in städtischen als in ländlichen Gebieten. Einerseits lässt sich dieses Nord-Süd-
Gefälle vermutlich durch die Nähe zu Länder- und Staatsgrenzen und der dort stattfinden-
den Grenzkriminalität erklären, andererseits durch das Anzeigeverhalten: Wetzels und 
Pfeiffer (1996) gehen davon aus, dass das Risiko, Opfer eines Eigentumsdeliktes zu wer-
den im Norden auf Grundlage der PKS fehlinterpretiert und somit überschätzt werde, und 
dass regionale Divergenzen des Anzeigeverhaltens die Statistik zusätzlich verzerren. Der 
PKS liegen auch an dieser Stelle die bereits thematisierten Einschränkungen zugrunde, 
welche die Aussagekraft auch in einem regionalen Bezug eingrenzt. 

Abbildung 10: Überblick über die Kriminalitätsbelastung in der Bundesrepublik Deutschland. 
Häufigkeitszahlen der Kriminalität insgesamt 

 
Anmerkung: Datenbasis: Polizeiliche Kriminalstatistik (BKA, 2022). 
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Prävention  

Die objektive Sicherheitslage im öffentlichen Raum ist eine Grundlage für die Implemen-
tierung kommunaler Kriminalitätspräventionsmaßnahmen, da sie Orientierung über Orte 
geben soll, an denen die Prävention besonders notwendig ist. Viele Präventionskonzepten 
basieren aber auf lokalem Wissen und persönlichen Erfahrungen (Hermann & Dölling, 
2018). Hell- und Dunkelfelddaten können hier eine hilfreiche Ergänzung darstellen, haben 
aber, wie auch in anderen Feldern, Grenzen, die vor allem auf die Unvollständigkeit des 
Bildes zurückgehen, dass durch Hell- und Dunkelfeldstudien von der Kriminalität gezeich-
net wird. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen kann die objektive Kriminali-
tätslage aber Daten für Entwicklung und Optimierung kriminalpräventiver Maßnahmen 
liefern und ermöglicht die Bewertung der Notwendigkeit von Maßnahmen durch den Ver-
gleich mit anderen Kommunen und Regionen (Hermann & Dölling, 2018). 

2.2.5 Cyberkriminalität 

Cyberkriminalität ist ein Bereich, in dem die Anzahl der registrierten Straftaten in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen hat. Im Viktimisierungssurvey von 2020 haben 42 % der 
Befragten angegeben, dass sie beunruhigt sind, Opfer von Betrug im Internet zu werden, 
was weit vor anderen Straftaten liegt. Diese Einschätzung führt auch dazu, dass 27 % der 
Bevölkerung vermeiden, Geldgeschäfte über das Internet abzuwickeln (Birkel et al., 2022). 

Unter Cyberkriminalität werden Straftaten verstanden, die in der Regel über das Internet 
ausgeführt werden (Wollinger & Dreißigacker, 2021). Dabei ist zwischen Cyberkriminalität 
im engeren Sinne und Cyberkriminalität im weiteren Sinne zu unterscheiden. Ersteres be-
schreibt Delikte, die sich gegen IT-Systeme richten, wie der Einsatz von Schadsoftware 
(Malware), durch die digitale Daten verschlüsselt und gelöscht oder ausgespäht werden 
können. Dazu gehört auch die häufig gegen Organisationen eingesetzte Ransomware, mit 
der der Zugriff auf die eigenen Daten verschlüsselt und nur nach Zahlung einer Geld-
summe wieder freigegeben wird. Der Angriff auf Softwaresysteme z.B. von Regierungen, 
Organisationen, Verwaltungen fällt unter die Kategorie der Cyberkriminalität im engeren 
Sinne. Cyberkriminalität im weiteren Sinne schließt Delikte ein, bei denen das Internet das 
Mittel zur Tat ist, aber nicht das Ziel, so z.B. online stattfindender Betrug, Cybermobbing, 
Cyberstalking und sexuelle Belästigung. 

Die PKS verzeichnet bis 2021 einen deutlichen Anstieg der Cyberkriminalität im engeren 
Sinne (nur diese wird hier unter dem Summenschlüssel Cybercrime zusammengefasst; 
Delikte, die zu Cyberkriminalität im weiteren Sinne gezählt werden, werden anderen Be-
reichen, wie z.B. Betrugsdelikten zugeordnet), von 34.180 registrierten Fällen in 2007 bis 
zu 146.363 Fällen in 2021. 2022 gab es eine leichte Abnahme um 6,5 % auf 136.865 Fälle 
(BKA, 2022b). Dieser Rückgang ist nach Einschätzung des BKA nicht unbedingt ein Hinweis 
auf einen tatsächlichen Rückgang der Cyberkriminalität. Seit der erstmaligen Erfassung 
2020 steigt die Zahl der aus dem Ausland begangenen Straftaten im Bereich Cyberkrimi-
nalität an, von 2021 nach 2022 um 8 %. 2022 überstiegen die aus dem Ausland registrier-
ten Straftaten auch die Cyberkriminalität aus dem Inland (BKA, 2022b). 
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Gerade im Bereich Cyberkriminalität wird von einem großen Dunkelfeld ausgegangen (z.B. 
Huber & Prospisil, 2020), so dass die Hellfelddaten der PKS eine begrenzte Aussagekraft 
haben und nur Trendaussagen erlauben. Dunkelfeldstudien können hier helfen, das Aus-
maß der Cyberkriminalität besser einzuschätzen. Eine repräsentative Befragung im Auf-
trag des Digitalverbands Bitkom mit ca. 1.000 Internetnutzer:innen ab 16 Jahren in 
Deutschland ergab, dass 75 % der Befragten 2022 von Cyberkriminalität im engeren und 
weiteren Sinne betroffen waren (d.h., beispielsweise durch Schadsoftware, Betrug oder 
Beleidigungen in sozialen Netzwerken). Der Viktimisierungssurvey 2020 des BKA (Birkel et 
al., 2022) subsummiert unter Cyberkriminalität die Infizierung mit Viren, Cyberangriffe auf 
Online-Banking, Missbrauch von persönlichen Daten bei Nutzung des Internets und Be-
trug im Internet und findet für die ca. 45.000 Befragten eine Prävalenzrate von 13,5 % für 
die 12 Monate vor der Befragung (Nov. 2019 bis Okt. 2020). Den größten Anteil hatte 
dabei der Waren-/Dienstleistungsbetrug im Internet mit einer Prävalenzrate von 7,5 %. 
Wenig überraschend sind nach dieser Befragung vor allem jüngere Menschen betroffen 
(35-44 Jahre), am wenigsten Personen über 75 Jahre. Gewaltdelikte wurden im SKiD se-
parat erfasst, hier ergaben sich Prävalenzraten von 4,6 % für persönliche Beleidigungen 
im Internet und von 1,6 % von Gewaltandrohungen online. 

Eine Dunkelfeldbefragung des KFN mit 4.102 Personen ab 16 Jahren in Niedersachsen 
ergab eine 12-Monats-Prävalenz von 14 % für das Erleben von Straftaten aus dem Bereich 
der Cyberkriminalität im engeren Sinne, was mit vorherigen Dunkelfeldstudien vergleich-
bar ist (Müller et al., 2022). Die Lebenszeitprävalenz für Cybercrime im engeren Sinne lag 
in dieser Befragung bei 30,3 %, die für Cybercrime im weiteren Sinne bei 38,1 % (12-Mo-
nats-Prävalenz: 25,4%). Anhand unserer eigenen Daten aus dem PaWaKS (Bolesta et al., 
2022), einer repräsentativen Erhebung der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland (N = 
5.174 Personen) konnten wir im März 2022 eine Lebenszeitprävalenz von 15,5 % für das 
direkte Erleben von digitalem Identitätsdiebstahl feststellen. 

Hell- und Dunkelfeldanalysen bieten auch im Bereich der Cyberkriminalität einen Einblick 
in das Ausmaß der Straftaten, aber sind von den Interessen der Auftraggebenden und der 
Antwortbereitschaft der Befragten abhängig. Ebenso ist es gerade bei Kriminalität im und 
durch das Internet nicht immer einfach zu erkennen, dass eine Straftat begangen wurde. 
Auch wenn der Bundeslagebericht Cybercrime eine Aufklärungsquote von ca. 30 % für die 
vergangenen drei Jahre angibt, so ist zu bedenken, dass ein großer Teil der der Cyberkri-
minalität zugeordneten Straftaten gar nicht angezeigt wird. Der Viktimisierungssurvey 
2020 des BKA (Birkel et al., 2022) gibt an, dass die Anzeigequote für Straftaten aus dem 
Bereich Cyberkriminalität bei 17,9 % lag, insbesondere bei persönlichen Beleidigungen im 
Internet war sie sehr gering (1,3 %). 

Prävention 

Aus der Dunkelfeldbefragung von Müller und Kolleg:innen (2022) werden direkte Anknüp-
fungspunkte für die Prävention ersichtlich: Viktimisierung durch Cyberkriminalität korre-
liert positiv mit der Nutzungsintensität, aber negativ mit Vermeidungsverhalten (z.B. da-
rauf achten, welche Links geöffnet werden, keine unbekannten Programme oder Daten 
herunterladen). Der positive Zusammenhang zwischen Viktimisierung und der Preisgabe 
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persönlicher Daten zeigt ebenfalls, dass das individuelle Verhalten der Betroffenen mit 
der Viktimisierung zusammenhängt. Daher ist ein Pfeiler der Prävention die realistische 
Aufklärung über potenzielle Risiken von Cyberkriminalität, gepaart mit klaren Verhalten-
sempfehlungen. 

Weitere Präventionsmaßnahmen sollten die strukturelle Ebene betreffen: Die Zunahme 
von Angriffen auf IT-Systeme von Bildungseinrichtungen aber auch auf andere Organisa-
tionen, häufig mit dem Ziel der Erpressung, aber auch, um an Daten zu gelangen, die dann 
weiterverkauft werden können, zeigt, wie wichtig es ist, dass diese IT-Systeme auf den 
aktuellen Stand gehalten und dauerhaft überwacht werden. Cyberkriminalität im weite-
ren Sinne, wie z.B. Cybermobbing, Cyberstalking oder Beleidigung über soziale Netzwerke, 
sollte im Fokus der Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen ste-
hen und kann auch in Programmen aufgegriffen werden, die neben den Offline-Varianten 
von Mobbing und Stalking die Spezifika der Online-Varianten berücksichtigen. Die objek-
tive Datenlage kann hier, wie auch für Prävention in anderen Bereichen, wieder eine Aus-
gangslage für Feststellung der Notwendigkeit von Prävention darstellen. 

In den berichteten Daten sind die Auswirkungen der Ende 2022 mit der Einführung von 
ChatGPT stärker in der öffentlichen Wahrnehmung stehende Künstliche Intelligenz (KI) 
auf Cyberkriminalität noch nicht enthalten. Es ist anzunehmen, dass KI die Möglichkeiten 
der Cyberkriminalität noch mal deutlich erweitert. Hier ist insbesondere davon auszuge-
hen, dass KI solchen Kriminellen, die wenig technisches Verständnis haben, Möglichkeiten 
bietet, Straftaten zu begehen, z.B. durch die Generierung von Texten und auch Bildern, 
die geeignet sind, sich als andere Personen auszugeben (z.B. beim Cyber-Grooming). 

2.3 Fazit und Folgerungen für die Prävention 

Die objektive Sicherheitslage wird über Hellfelddaten, wie die PKS, und ergänzend über 
Dunkelfeldstudien mit Betroffenen und Täter:innen beschrieben. Unsere Ausführungen 
sollten zum einen Überblick über diese objektive Sicherheitslage in verschiedenen Krimi-
nalitätsbereichen bieten, zum anderen aber auch deutlich machen, dass dieses Bild sehr 
eingeschränkt ist. Trotzdem sind diese Daten häufig Grundlage von Medienberichten, 
Stimmungen in der Gesellschaft und auch von Präventionsmaßnahmen. 

Indikatoren der objektiven Sicherheitslage liefern einen wichtigen Beitrag für die evidenz-
basierte Prävention (Armborst, 2018), da sie eine Datengrundlage darstellen, auf der Prä-
ventionsmaßnahmen aufbauen können und an der letztendlich auch der Erfolg von Prä-
ventionsmaßnahmen gemessen werden kann. Allerdings sind dieser Nutzung von objek-
tiven Daten enge Grenzen gesetzt. Kriminalitätsdaten wie die PKS sind nur deskriptiv und 
geben keine Informationen über Kausalitäten, wie sie durch Experimente oder Längs-
schnittstudien im Dunkelfeld in der Evaluation von Präventionsmaßnahmen erfasst wer-
den können. Darüber hinaus führen erfolgreiche Präventionsmaßnahmen, wie Aufklärung 
über Straftaten und die Einrichtung von Hilfs- und Schutzangeboten nicht unbedingt zu 
einem Rückgang der erfassten Kriminalität, sondern können auch vermehrte Aufmerk-
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samkeit auf bestimmte Straftaten nach sich ziehen und so das Anzeigeverhalten verstär-
ken und das Hellfeld vergrößern. So ist anzunehmen, dass der Anstieg der erfassten Fälle 
bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen von 2018 auf 2022 um 
28,76 % nicht ausschließlich auf eine Zunahme der Delikte, sondern auch auf verstärkte 
Aufmerksamkeit auf diese Deliktform und mehr Bereitschaft, diese zur Anzeige zu brin-
gen, zurückzuführen ist. In der Regel wird es aber so sein, dass ein Anstieg der objektiven 
Kriminalitätslage als Argument für verstärkte Präventionsarbeit herangezogen werden 
wird. Für die Implementierung der kommunalen Kriminalprävention hat die objektive Si-
cherheitslage, wie oben ausgeführt, eine zentrale Rolle gespielt und auch aktuell kann sie 
Daten für Entwicklung und Optimierung kriminalpräventiver Maßnahmen liefern (z.B. 
welche Orte und welche Personengruppen sollen berücksichtigt werden?) und die Bewer-
tung der Notwendigkeit von Maßnahmen durch den Vergleich mit anderen Kommunen 
und Regionen ermöglichen (Hermann & Dölling, 2018).  

Die Ausführungen zu den verschiedenen Kriminalitätsbereichen konnten zeigen, dass die 
objektive Sicherheitslage vielfältige Präventionsmaßnahmen rechtfertigen kann. Flächen-
deckende Präventionsmaßnahmen, die sich schon an Kinder und Jugendliche richten, sind 
für verschiedene Bereiche notwendig, um Individuen wichtige Fähigkeiten und Kompe-
tenzen zu vermitteln, die Kriminalität unwahrscheinlicher werden lassen. Damit soll die 
Verantwortung auf keinen Fall an Einzelne abgegeben werden, aber auch strukturelle 
Maßnahmen erreichen am Ende die einzelnen Personen, die Täter:in werden oder eben 
nicht bzw. als Betroffene die Möglichkeit sehen, sich Unterstützung zu holen und Strafta-
ten anzuzeigen. 

Eine wichtige Rolle nimmt die objektive Sicherheitslage für die Wahrnehmung von Sicher-
heit und Kriminalität ein. Primäre/universelle Prävention setzt auch bei der Kriminalitäts-
furcht an und Kriminalitätsdaten bieten hier Indikatoren für das Sicherheitsgefühl. Wie 
Kemme, Bendler & Struck (in diesem Band) ausführen, hängen objektive Kriminalitätslage 
und subjektive Wahrnehmung nicht zusammen: mit einer zurückgehenden Kriminalitäts-
belastung geht die Wahrnehmung einher, dass die Kriminalität zunimmt (vgl. auch Bolesta 
et al., 2023). Es wäre daher eine wichtige Aufgabe der Kriminalprävention, die objektiven 
Kriminalitätsdaten so zu kommunizieren und zu interpretieren, dass Fehlschlüsse zur Si-
cherheits- und Kriminalitätslage vermieden werden. Unreflektierte Betrachtung der PKS-
Daten, vor allem ohne das Wissen, was diese aussagen, kann Ängste auslösen und die 
Kriminalprävention behindern. Hier ist an die Rolle derer zu denken, die die Daten an die 
Öffentlichkeit kommunizieren.  

Es ist festzustellen, dass Fakten und selbst eindeutige wissenschaftliche Befunde nicht 
notwendigerweise als solche aufgegriffen und akzeptiert werden, insbesondere nicht bei 
emotionalen Themen, wie der Kriminalitätsfurcht. Darüber hinaus ist durch die gesell-
schaftliche und politische Polarisierung die Bereitschaft, Informationen anzunehmen, die 
der eigenen Weltsicht widersprechen, auf gesellschaftlicher Diskursebene stark einge-
schränkt. Umso wichtiger ist aber eine solche Kommunikation und die Bereitstellung und 
Interpretation der Indikatoren der objektiven Sicherheitslage. Gerade an dieser Stelle 
können sie einen Beitrag zur Prävention leisten. 
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